
Anlage A zur Beitragsordnung 
Stand: 15. 01. 2010

Beiträge
je Quartal
Zahlung bis

15.01./15.04./
15.07./15.10. d.J.

je Jahr 
1.Jan – 31.Dez

Zahlung bis
zum 15.01. d.J.

Kinder, Jugendliche 
bis zur Vollendung des 18. Lebensjahr

Monatsbeitrag 8,00 €

24,00 € 90,00 €

erwachsene Azubis, Schüler, Studenten, 
Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger, Wehr- und Ersatz-
dienstleistende und sonstige nicht voll Erwerbstätige
(bitte jährlich aktuellen Nachweis vorlegen)

Monatsbeitrag 8,00 €

24,00 € 90,00 €

Erwachsene 
ab Vollendung des 18. Lebensjahres
mit festem Einkommen

Monatsbeitrag 10,00 €

30,00 € 110,00 €

Familien
2 Elternteile und alle eigenen nicht voll erwerbstätigen
Kinder (bei nicht voll erwerbstätigen Kindern ab vollen-
detem 18. Lj. bitte jährl. aktuellen Nachweis vorlegen)

Monatsbeitrag 23,00 €

69,00 € 250,00 €

Förderbeitrag
(für nicht-aktive bzw. nicht-lizensierte Mitglieder) 

Monatsbeitrag 6,00 €

18,00 € 70,00 €

Sonderbeitrag
auf schriftlichen Antrag an den Vorstand kann in begr.
Härtefällen (Doppellizenz in anderem Verein, mehrere
Kinder im KFK, ...) ein Sonderbeitrag vereinbart werden,
mind. aber 50% des normalen Beitrags lt. dieser Liste..

n. V. n. V.

• Aufnahmegebühr einmalig               10,00 €

• Bei Rücklastschriften werden die tatsächlich angefallenen Gebühren in Rechnung gestellt.


